
 
 

 

 

 
 

 
 

 
  

   
  

 
  
  

 
 

 

   
      

  
 

    
   

 
     

 
 

 
 

  
  

365-Euro-Ticket AVV 
Auszug aus dem Gemeinschaftstarif  der im Augsburger Verkehrs- und Ta-
rifverbund  zusammenwirkenden  Verkehrsunternehmen gültig ab 
01.08.2021 

365-Euro-Ticket AVV (AVV-Gemeinschaftstarif neuer Punkt 7.8.1.4) 

(1) Allgemeines 

Zum 01.08.2021 wird das 365-Euro-Ticket AVV als Jahresticket mit monatlicher oder jährlicher Zahlweise 
(Pilotversuch zunächst bis 31.07.2023) eingeführt. 

(2) Örtlicher Geltungsbereich 

Das 365-Euro-Ticket AVV berechtigt während der Geltungsdauer zu beliebig vielen Fahrten im gesamten 
AVV-Verbundgebiet (Zonen 10 bis 98). Der Übergang in die 1. Klasse in Nahverkehrszügen ist nicht 
gestattet. 

(3) Berechtigte 

Das 365-Euro-Ticket AVV wird nur ausgegeben, wenn eine Berechtigung für ein Jahr bzw. ein Schuljahr 
vorgelegt werden kann. Es wird ausgegeben an: 

1.  Schüler/Innen öffentlicher, staatlich genehmigter oder staatlich anerkannter privater 
- allgemeinbildender Schulen, 
- berufsbildender Schulen (inklusive der Akademien gemäß Art. 18 Bayerisches Gesetz über das 

Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG)), 
- Einrichtungen des zweiten Bildungsweges. 

2. Personen, die private Schulen oder sonstige Bildungseinrichtungen besuchen, die nicht unter  
Absatz 1 fallen, sofern sie aufgrund des Besuchs dieser Schulen oder Bildungseinrichtungen von 
der Berufsschulpflicht befreit sind oder sofern der Besuch dieser Schulen oder sonstigen priva-
ten Bildungseinrichtungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz förderungsfähig ist; 

3. Personen, die an einer Volkshochschule oder an einer anderen Einrichtung der Weiterbildung 
Kurse zum nachträglichen Erwerb des Hauptschul- oder Realschulabschlusses besuchen; 

4. Personen, die in einem Berufsausbildungsverhältnis im Sinne des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) 
oder in einem anderen Vertragsverhältnis im Sinne des § 26 des Berufsbildungsgesetzes stehen, 
sowie Personen, die in einer Einrichtung außerhalb der betrieblichen Berufsausbildung im Sinne 
des § 43 Absatz 2 des Berufsbildungsgesetzes, § 36 Absatz 2 der Handwerksordnung, ausge-
bildet werden; 

5. Personen, die einen staatlich anerkannten Berufsvorbereitungslehrgang besuchen; 
6. Praktikanten und Volontäre, sofern sie die Ableistung eines Praktikums oder Volontariats wäh-

rend einer staatlich geregelten Ausbildung nach BayEUG verfolgen und damit über eine Berech-
tigung nach Abs. 1 verfügen. 

7. Beamtenanwärter des einfachen und mittleren Dienstes (Qualifikationsebene 1 und 2) sowie 
Praktikanten und Personen, die durch Besuch eines Verwaltungslehrgangs die Qualifikation für 
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die Zulassung als Beamtenanwärter des einfachen und mittleren Dienstes (Qualifikationsebene 
1 und 2) erst erwerben müssen, sofern sie keinen Fahrtkostenersatz von der Verwaltung erhal-
ten; 

8. Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen Jahr, an einem freiwilligen ökologischen Jahr oder an 
vergleichbaren sozialen Diensten sowie Bundesfreiwilligendienstleistende. 

9. Nicht berechtigt sind Studierende die an einer Hochschule immatrikuliert sind. 

(4)  Geltungsdauer 
1. Das 365-Euro-Ticket AVV ist jeweils für zwölf aufeinanderfolgende Monate bzw. ein Schuljahr 

gültig und wird als Jahresticket mit monatlicher oder jährlicher Zahlweise ausgegeben. 
2. Das 365-Euro-Ticket AVV kann vom verkaufenden Unternehmen als Papierfahrausweis oder als 

elektronisch lesbarer Fahrausweis ausgegeben werden. 
3. Das 365-Euro-Ticket AVV endet automatisch nach Ablauf des Berechtigungszeitraumes. Für die 

Weiterführung des 365-Euro-Ticket AVV ist eine erneute Bestellung inkl. Berechtigungsnachweis 
für zwölf aufeinanderfolgende Monate bzw. ein Schuljahr nötig. Ebenso muss das Lastschrift-
mandat erneuert werden. 

(5)  Nachweis der Berechtigung  
1. Der Nachweis, dass die im Abschnitt „Berechtigte“ (Absatz 3) genannten Bedingungen erfüllt 

sind, ist bei Personen bis einschließlich 14 Jahren durch den gesetzlichen Vertreter/Erziehungs-
berechtigten durch Bestätigung auf dem Bestellschein zu erbringen. 

2. Der Nachweis, dass die im Abschnitt „Berechtigte“ (Absatz 3) genannten Bedingungen für Per-
sonen  ab 15  Jahren erfüllt sind, ist durch Bescheinigung der Schule, Ausbildungsstätte, des 
Trägers des Sozialen Dienstes oder des Auszubildenden durch entsprechenden Nachweis zu 
erbringen. 

3. Der Berechtigungsnachweis gilt längstens zwölf Monate. Für die Neubestellung des 365-Euro-
Ticket AVV muss ein neuer Berechtigungsnachweis erbracht werden. 

4. Wohnort und Schule/Ausbildungsstelle müssen im AVV-Verbundgebiet liegen. 
5. Bei der Bestellung muss die Fahrtrelation Wohnort – Schule bzw. Wohnort – Ausbildungsstelle 

angegeben werden. 

(6)  Übertragbarkeit  

Das 365-Euro-Ticket AVV ist nicht übertragbar und auf den Inhaber ausgestellt. 

(7) Sicherung gegen Missbrauch 

Das  365-Euro-Ticket AVV ist ein auf den Inhaber  ausgestellter persönlicher Fahrausweis. Es ist nur 
gültig, wenn es vom Inhaber unauslöschlich unterschrieben ist, ausgenommen bei Ausgabe als elektro-
nisch lesbarer Fahrausweis. Vor- und Zuname müssen ausgeschrieben sein. Die Benutzungsberechti-
gung ist auf Verlangen des Personals durch Wiederholen der Unterschrift und/oder bei Personen über 
15 Jahren durch Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises nachzuweisen. 
(8) Ersatzkarte 
Für abhanden gekommene Fahrausweise wird gegen ein Entgelt von 15 € bzw. für abhanden gekom-
mene, zerstörte oder beschädigte Fahrausweise bei Ausgabe als elektronisch lesbarer Fahrausweis 
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gegen ein Entgelt von 15 € einmalig ein Ersatz-Fahrausweis für die restlich bestellten Monate des 
ersetzten Fahrausweises ausgestellt. Abhanden gekommene Fahrausweise sind ungültig und bei Wie-
derauffinden unverzüglich an die Ausgabestelle zurückzugeben. 
Nach Ausstellung einer Ersatzkarte kann das Lastschriftverfahren bis zum Ende des Vertragsjahres auch 
im Härtefall nicht mehr beendet werden. 

(9) Unterjährige Rückgabe in Härtefällen 

Eine Kündigung während der Geltungsdauer ist grundsätzlich nicht möglich. 
Bei nachzuweisenden Härtefällen (z.B. Wegzug aus dem Verbundgebiet) besteht die Möglichkeit einer 
unterjährigen Rückgabe, der Ticketpreis reduziert sich pro vollständig ungenutztem Kalendermonat um 
1/12 des Ticketpreises (abgerundet auf ganze Cent). Die vollständig ungenutzten Kalendermonate wer-
den ab dem Zeitpunkt der Rückgabe des 365-Euro-Tickets (frühestens jedoch ab Eintritt des Härtefalls) 
bis zum Ende der Gültigkeitsdauer des Tickets gezählt. 
Das 365-Euro-Ticket AVV wird ungültig und ist bis zum fünften Tag nach Wirksamwerden der Vertrags-
beendigung beim jeweiligen verkaufenden Unternehmen zurückzugeben. Solange das 365-Euro-Ticket 
AVV nicht zurückgegeben worden ist, ist für jeden begonnenen Monat die dem Angebot entsprechende 
volle Monatsrate zu zahlen. 

(10) Bestellung, Änderung 

Vertragspartner des Kunden ist das jeweilige verkaufende Unternehmen. Der Vertrag für das 365-Euro-
Ticket AVV im Lastschriftverfahren kann am Ersten eines jeden Monats begonnen werden, wenn dem 
jeweiligen verkaufenden Unternehmen bis spätestens 20. des Vormonats der Bestellschein inklusive 
SEPA-Lastschriftmandat und soweit erforderlich Berechtigungsnachweis für zwölf aufeinanderfolgende 
Monate bzw. ein Schuljahr vorliegen. Werden für Schüler der allgemeinbildenden und berufsbildenden 
Schulen die Fahrtkosten ganz oder zum Teil aufgrund gesetzlicher Regelungen vom Träger der Kosten-
freiheit des Schulwegs (Schulwegkostenträger) übernommen, so ist eine Vereinbarung über die beson-
dere Bestellung, Ausgabe und Abrechnung der Fahrausweise erforderlich. 

1. Der Berechtigungsnachweis für Personen bis einschließlich 14 Jahre ist durch den gesetzlichen 
Vertreter/Erziehungsberechtigten auf dem Bestellschein zu bestätigen. 

2. Der Nachweis der Nutzungsberechtigung (für Personen ab 15 Jahren) ist durch den Kunden,  
bei Minderjährigen durch den gesetzlichen Vertreter/Erziehungsberechtigten und durch Be-
scheinigung der Ausbildungsstätte, des Trägers des Sozialen Dienstes oder des Ausbildenden 
zu bestätigen. 

3. Änderungen von Adresse und Bankverbindung sind dem verkaufenden Unternehmen unverzüg-
lich mitzuteilen. 

(11)  Abbuchung, Bezahlung  
1. Bei monatlicher Zahlweise wird der jeweils gültige monatliche Betrag (entspricht einem Zehntel 

des Jahrespreises) zehnmal je Vertragsjahr abgebucht. Die Zahlung ist jeweils zum Ersten eines 
Monats fällig. Im elften und zwölften Monat des jeweiligen Vertragsjahres erfolgt keine Abbu-
chung. 

2. Bei jährlicher Zahlung wird jeweils der im ersten Monat tariflich gültige Jahrespreis abgebucht 
bzw. der Einmalbetrag Vorort bei dem verkaufenden Unternehmen einbezahlt. Die Zahlung ist 
vor Gültigkeitsbeginn fällig. 

3. Die Zahlung eines für weniger als 12 Monate ausgegebenen Tickets kann ausschließlich als 
Einmalzahlung erfolgen. 
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4. Voraussetzung für die Teilnahme am Lastschriftverfahren ist die Erteilung  eines SEPA-Last-
schriftmandats nach vorgeschriebenem Muster (Bestellschein). 

5. Kann ein Monatsbetrag mangels Kontodeckung nicht abgebucht werden oder wird die Einzugs-
ermächtigung widerrufen, kann das Lastschriftverfahren vom verkaufenden Unternehmen mit 
sofortiger Wirkung gekündigt werden. 

(12)  Erstattung bei Nichtausnutzung  
Im Falle einer mit Reiseunfähigkeit verbundenen Krankheit ist eine Erstattung möglich. Die Reiseunfä-
higkeit und deren Dauer sind durch ein ärztliches Attest/Attest der Krankenkasse oder die Bescheinigung 
eines Krankenhauses/Kur- oder Rehaklinik gegenüber dem verkaufenden Unternehmen nachzuweisen. 
Die Bescheinigung muss im Original vorgelegt werden. Erstattungsfähig sind Bescheinigungen mit je-
weils mehr als 28 aufeinanderfolgenden Krankheitstagen, max. jedoch 60 Tage pro Vertragsjahr. Meh-
rere Kurzkrankheiten über wenige Tage, die zusammengerechnet über 28 Tage ergeben, können nicht 
anerkannt werden. Für jeden Tag der Reiseunfähigkeit wird 1/365 des Ticketpreises erstattet. Dafür 
wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5 Euro erhoben. Die Reiseunfähigkeitsbescheinigung muss 
spätestens 1 Monat nach Wegfall des Erstattungsgrundes beim ausgebenden Unternehmen vorliegen, 
anderenfalls ist eine Erstattung ausgeschlossen. Im Übrigen kann die Erstattung von der Hinterlegung 
des Fahrausweises abhängig gemacht werden. 
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